( Bevorzugungen garantieren oder Benachteiligungen eingrenzen?

( Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Carola Bluhm (DIE LINKE), hat ein Berliner Integrations- und Partizipationsgesetz angekündigt. Damit soll ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund gegangen werden. Das hat vor allem im konservativen Milieu zu großer Aufregung geführt. Anstatt sich um Arbeits- und Ausbildungsplätze – z.B. im öffentlichen Dienst – für „arbeitsunwillige Ausländer“ zu kümmern, hetzten einige Boulevard-Blätter, solle sich der Senat doch zuvor um Arbeitsplätze für „arbeitswillige Deutsche“ kümmern. 

( Carola Bluhm hält dem entgegen: „Mit dem beabsichtigten Integrations- und Partizipationsgesetz geht es nicht um die Bevorzugung von Migrantinnen und Migranten, sondern um den Abbau von Benachteiligungen.“ Dass Migranten noch in vielen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt sind, ist – wenn man seriös recherchiert – nicht anzuzweifeln. Der Senat will gleiche Chancen für alle, unabhängig von der Herkunft oder der Muttersprache, schaffen. Das ist trotz jahrzehntelanger Einwanderungsgeschichte in Berlin immer noch nicht der Fall. Viele Ungleichbehandlungen sind bundesgesetzlichen Regelungen und dem Staatsangehörigkeitsrecht geschuldet. 

( Hier besteht die Herausforderung darin, die Bundesgesetzgebung zu ändern, was aber bei den momentanen Blockaden im Bundestag und im Bundesrat schwer ist. So ist Berlin bereits zweimal mit seinem Vorstoß im Bundesrat gescheitert, das aktive kommunale Wahlrecht auf  langjährig hier lebende Migranten ohne deutschen Pass zu erweitern. Ebenfalls gescheitert sind die Initiativen zur Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft sowie zur Abschaffung des Verbots, dass Asylbewerber den Landkreis, in dem sich ihre Heimeinrichtung befindet, nicht verlassen dürfen (Residenzpflicht). Für das Land Berlin gilt diese „Residenzpflicht“ nicht, da die Ausländerbehörde eine Landesbehörde ist, und in Brandenburg will Rot-Rot jetzt die „Residenzpflicht“ innerhalb des Landes aufheben. Aber noch darf aufgrund bundesrechtlicher Regelungen  z.B. eine im Barnimkreis lebende Asylbewerberin nur mit Sondererlaubnis regelmäßig nach Berlin fahren, um dort an einem Deutschkurs, den es in ihrer Landessprache nur hier gibt, teilnehmen zu können.    

( Doch auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Migrationshintergrund erfahren im ganz „normalen“ Alltag außerhalb von Behörden immer wieder Benachteiligungen, z.B. bei Ausbildung und Erwerbsarbeit oder auf dem Wohnungsmarkt. Das ist vielfach belegt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit türkisch, arabisch oder serbisch klingenden Namen weniger Chancen bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche haben als Menschen mit „klassisch deutschen“ Namen. Eine 2009 veröffentlichte OECD-Studie zeigt, dass die Beschäftigungschancen junger Menschen mit Migrationshintergrund bei gleichem Bildungsabschluss geringer als die ihrer Altersgenossen ohne Migrationshintergrund sind. Und je höher der Bildungsgrad, desto stärker die Benachteiligung. 
( Auch Zahlen in Berlin belegen deutliche Unterschiede: Bei der dualen Ausbildung haben nur rund 6 Prozent der Auszubildenden einen Migrationshintergrund, aber rund 40 Prozent der jungen Berlinerinnen und Berliner unter 18 Jahren stammen aus migrantischen Familien. 
Auch die Erwerbstätigenquote von Personen mit Migrationshintergrund ist in Berlin mit 47,3 Prozent weitaus geringer als bei Personen ohne Migrationshintergrund mit 67,6 Prozent. 

( Ziel des Gesetzes ist, solche Ungerechtigkeiten Stück für Stück abzubauen. Dazu gehört vor allem die weitere Öffnung des öffentlichen Dienstes und der landeseigenen Unternehmen für Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Rot-Rot hat da schon viel erreicht und die Beteiligung von migrantischen Auszubildenden innerhalb weniger Jahre auf jetzt 19 Prozent erhöht. 

( Deshalb sollen auch der Integrationsbeirat auf Landesebene sowie entsprechende Gremien auf Bezirksebene gesetzlich verankert werden. Weitere Maßnahmen zur besseren Teilhabe und mehr Chancengerechtigkeit, für die Integration von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft werden derzeit geprüft. Und dazu gibt es durchaus Erfahrungen, vor allem aus dem internationalen Raum, z.B. mit festen Einstellungsquoten für den öffentlichen Dienst bzw. – wie in den skandinavischen Ländern – speziell für hervorgehobene Positionen, mit der Kopplung von Fördermitteln für universitäre Einrichtungen an die Erfüllung solcher Quoten, mit  speziellen Formen der Partizipation, mit einer an ethnischen Normen orientierte Zielgruppenarbeit, mit einer speziellen interkulturellen Ausbildung für die Verwaltung, die Verständnis für bestimmte kulturelle Gebräuche weckt oder wo bewusst die Vermeidung von brüskierenden Gesten usw. trainiert wird. Es gibt auch Erfahrungen, wie im Einreiseland nicht anerkannte Qualifikationen, auch und vor allem im akademischen Bereich, durch gezielte Zusatzausbildungen so fundiert werden, dass sie anerkannt werden können. Und natürlich bleibt die Mehrsprachigkeit in der Verwaltung – vom Internetauftritt über die Erläuterung von Formularen bis hin zum Behördengespräch – ein ständiges Thema.  

( Erfahrungen zeigen aber auch, dass bereits jetzt ein zielgerichtetes Vorgehen gegen diese Benachteiligungen erfolgreich ist: So liegt z.B. im Bezirksamt Lichtenberg zurzeit die Zahl der Auszubildenden mit Migrationshintergrund schon bei 58 (32 %, ohne Russlanddeutsche 27 %). Nach intensiven Elterngesprächen ist es erstmalig gelungen, dass sich auch Vietnam im Spektrum der Herkunftsländer befindet. Besonders beliebt ist bei den Azubis ein Einsatz in den Bürgerämtern, was wiederum deren Leistungsqualität erhöht.   

( Diese Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft weitet – wie die Lichtenberger Bezirksbürgermeisterin Christina Emmrich (DIE LINKE) feststellt – den Blick in der gesamten Verwaltung für den Wert und den Reichtum unterschiedlicher Kulturen, fördert gegenseitigen Respekt und Achtung, und es erhöht im Übrigen auch den Dienstleistungscharakter der Verwaltung, wenn Mehrsprachigkeit zur alltäglichen Verwaltungskultur gehört. Zudem schafft es mitunter auch ein besonders wichtiges Vertrauensverhältnis, wenn schon das äußere Erscheinungsbild der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter signalisiert, dass man mit diesem oder jenem Problem, das sich aus unterschiedlichen Ethnien ergibt, persönlich vertraut ist.      
( Der Senat wird vor der Sommerpause einen Entwurf des Gesetzes vorlegen, der dann öffentlich und in regulären Anhörungen diskutiert werden soll.
Dr. Peter-Rudolf Zotl
Unter Verwendung einer Pressemitteilung aus der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin sowie einer Information aus dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin   
